
HHaauusshhaallttssssaattzzuunngg
und

HHaauusshhaallttssppllaann
der

GGeemmeeiinnddee TThhuurrmmaannssbbaanngg
für das

Haushaltsjahr  22001111
1. Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987 2.152
b) nach der Fortschreibung am 30.06.2010 2.387

2. Gesamtfläche
Gemeindeflur 3.294 ha

3. Steuersätze (Hebesätze des Vorjahres)
Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 340 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 340 v.H.
Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital 340 v.H.

4. Verkehrsflächen
Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen
Stand 01. Januar 2011 73 km
- davon ausgebaut: 73 km



HHaauusshhaallttssssaattzzuunngg

der Gemeinde Thurmansbang

(Landkreis Freyung-Grafenau)

für das Haushaltsjahr 22001111

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.281.600 €

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.239.600 €
ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird auf 0 €
festgesetzt:

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Vermögenshaushalt nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 340 v.H.
b) für Grundstücke (B) 340 v.H.
Gewerbesteuer 340 v.H.
(vgl. Beschluss vom 04.11.2010)



§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 800.000 €
festgesetzt (1/6 aus 3.281.600 € = 528.933 €):

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.
(oder):

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2011 in Kraft.

Thurmansbang, den 

Gemeinde Thurmansbang

Behringer, Erster Bürgermeister

Nachrichtlich:

Hundesteuer,
je Hund 30,00 €
in Einöden und Weilern 15,00 €
ab dem zweiten Hund 50,00 € Aufschlag (bzw. 25,00 € in Einöden/Weilern)
ab dem dritten Hund und weitere 30,00 € Aufschlag (bzw. 15,00 € in Einöden/Weilern)



Der Gemeinderat Thurmansbang hat in seiner Sitzung vom  20. April 2011 die   Haushaltssatzung 
2011, den Haushaltsplan, Finanzplan, Investitionsprogramm und Stellenplan mit 11 : 0 Stimmen 
verabschiedet.

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit

3.281.600 €
ab, die in folgende Einzelpläne gegliedert sind:

EINNAHMEN AUSGABEN

EINZELPLAN 0
Allgemeine Verwaltung
(Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,
Hauptverwaltung, Kassenverwaltung) 5.000 € 139.900 €
EINZELPLAN 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
(Brandschutz, Rettungsdienst) 2.500 € 38.600 €
EINZELPLAN 2
Schulen 88.300 € 301.000 €
EINZELPLAN 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
(Musikschule, Bücherei, Denkmalpflege, Gemeindechronik, Kirchen) 300 € 11.100 €
EINZELPLAN 4
Soziale Sicherung
(Altenehrung, Kinderspielplätze, Jugendförderung, 
Kindergarten, Wohlfahrtspflege) 104.800 € 239.100 €
EINZELPLAN 5
Gesundheit, Sport, Erholung
(Sportförderung, Sportanlagen, Grünanlagen, Aussichtsturm, Loipennetz) 1.000 € 9.600 €
EINZELPLAN 6
Bau- Wohnungswesen, Verkehr
(Bebauungspläne, Gemeindestraßen, Bauhof,
Straßenbeleuchtung) 197.300 € 393.500 €
EINZELPLAN 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
(Kanalisation, Recyclinghof, Friedhof, Festhalle, Verkehrsamt) 312.600 € 382.800 €
EINZELPLAN 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grundvermögen
(Konzessionsabgabe, PV-Anlage, Wasserversorgung, Skilifte,
Gebäude:-Rathaus, Lehrerwohnhaus, Grundstücke-) 283.000 € 273.400 €
EINZELPLAN 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
(Steuern, Umlagen, Zinsen, Zuführung zum Vermögenshaushalt, 
Fehlbetragsdeckung) 2.286.800 € 1.492.600 €



Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 
1.239.600 €

ab, die in folgende Einzelpläne (Beschreibung wie Verwaltungshaushalt) gegliedert sind:

EINZELPLAN 0 0 € 0 €
EINZELPLAN 1 5.000 € 6.000 €
EINZELPLAN 2 224.000 € 180.000 €
EINZELPLAN 3 0 € 200 €
EINZELPLAN 4 156.000 € 102.000 €
EINZELPLAN 5 12.500 € 65.900 €
EINZELPLAN 6 100.100 € 214.300 €
EINZELPLAN 7 109.800 € 180.500 €
EINZELPLAN 8 105.300 € 109.200 €
EINZELPLAN 9 526.900 € 381.500 €
(Kreditaufnahme: 0 €)


